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Die sofortige Beschwerde der $taatsanwaltschaftBraunschweig gegen den

Beschluss der großen Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Braun­

sohwalg vom 21. Dezember 2009 wird verworfen.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden der Staatskasse auferlegt,

die auch die insoweit entstandenen notwendigen Auslagen des Angeschul­

digten zutragen hat.

Sr ü.n d.e .~.

Die zulässige sofortige Beschwerde der Staatsanwaltschaft Braunschweig bleibt

ohne Erfolg, jedenfalls derzeit besteht kein dringender Tatverdacht, dass der An ..

geschuldigtesich gemäß § 299 Abs. 2, 300 Abs.1, 53 8tGB strafbar gemacht hat

Zwar teilt der Senat die Auffassung der Strafkammer nicht, bei Vertragsärzten

handele es sich nicht um Beauttragte i. S. des § 299 StGB, allerdings besteht je­

denfalls nach derzeitigem Ermittlungsergebnis kein hinreichender Tatverdacht. da­

hingehend, dass eine entsprechende Unrechtsvereinbarung zwischen dem Ange-

schuldigten und den Arzten Dr. A 'IOr. M ' geschlossen wurde.

1.

Oie große Strafkammer stützt ihren Nichteröffnungsbeschluss im Wesentlichen

darauf, dass es sich bei einem niedergelassenen Kassenarzt nicht um einen Be­

auftragten der Krankenkassen i. S. d. §299 8tGB handele. Zum Streitstand dieser

Frage. wird auf den angegriffenen Beschluss Bezug genommen.

Nach Auffassung des Senats handelt es sich bei einem niedergelassenen Kas­

senarzt um einen Beauftragten i. S. d. genannten Vorschrift des geschäftlichen

Betriebes der Krankenkassen. Ein Beauftragter in diesem Sinne ist, wer ohne Gew

schäftsinhaber oder Angestellter zu sein, aufgrund seiner Stellung berechtigt und

verpflichtet ist, für den Betrieb zu handeln und auf die betrieblichen Entscheidunw

gen Einfluss zu nehmen (vgL Haine aus Schänke/Schröder IIStGB". 27. Aufl.

2006, § 299 Rn. 8 ff.). Die BeauftragtensteUung eines Kassenvertragsarztes zeigt
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sich bereits in dem Rechtsverhältnis •zwischen den Krankenkassen, den Kassen­

ärzten .•den KC}ssenpatienteh und deh...Apotheken bei der Verordnung von Medi­

kamenten. um die es hier geht. Nach§27 Abs. 1 S.1, S. 2 Nr. 3. 31 Abs. 1

aGB V haben die· Versicherten in der gesetzlichen Krankenversichefl.Jngeinen

Anspruch auf Krankeobehandlung. Als Bestandteil der Krankenbehandlung sind

Arznei, Verband, Heil- und Hilfsmittel afs Sachleistung zu erbringen. Ein derartiger

Sachlei$tungsansptLfch kann grundsätzlich nur dadurchbegrOndet werden, dass

ein Vertragsarzt das ArZheimittel auf Kassenrezept verordnElt und damit die Ver­

antwortungfürdieBehandIUng.llbemimmt, dl:'ldie§§31ff. SGB V keine unmittel­

bar durchsetzbaren AnspfUchegewähren, sondern lediglich ausfUllungsbedUrftige

Rahmenrechte dl:'lfstellen. Ein bestimmtes Arzneimittel kann der Versicherte daher

erst dann beählSpruchen. wenn es ihm alsarztUche Behandlungsmaßnahme in

Konkretisierung desg.ese.tzlichen Rahmenrechtszum Vertr~9sarzt als eihem mit

öffentUchr$d1tlieher Rechtsmacht HbeUeheflen" Verwaltungsträger verschrieben

wird. Bei Verprdnung einerSachl.ei$tunggibt der Vertragsarzt mitWirkung für und

gegen die Krankenkasse die WiUenserkläruhg zum Abschlus.s eines Kaufvertrages

Ober die verordneten Medikamente ab; man kann ihn durchaus als llSchlüsselfigur

der Arzneimittelversorguflg" bezeichnen. D Apotheker, dem das Kaufvertrags­

angebot der Krankenkasse mit Vorlage der KaSsenärztlichen Verordnung durch

die VersiChertenangelragen wird, nimmt dieses an, indem er dem VersiCherten

das verordnete ArzheimitteJ.aushändigt. Es handelt sich um einen zwis·chen der

Ktahkenkasse und dem Apotheker ...unter Einschaltung des Vertrags arztes als

Vertreter der Krankenkasse - geschlossehel'l Vertrage zugunsten der Versicher­

ten. Dem Apotheker opliegt bei VorlagecJesKassenärztlichen Rezeptes. zwar eine

eigenständige, aber beg.renzte PrOfungspflicht, insbesondere obliegt ihm nicht die

ÜberprOfung, ob die Versphreibungssehlich t)egrOncJetist. VerstoGen Vertrag$ärz ...

te gegen ihre Vertra9$ärztlichen.Pflichten, so kann die ·KassenärztlIChe Vereini­

gung Maßnahmen anregen, bzw. die Entziehung der Zulassung beantragen (vgl.

hierzu BGHSt 49, 17 ff.; Pragal aus NStZ 2005, 133ft.: BaGE 73, 271 ff.). Der

Kassenvertragsarzt ist also auf Grund der ihm durch Gesetz zugewiesenen Auf­

gabe berechtigt und verpflichtet. für den Betrieb ...hier die Krankenkassen ...zu

hand~ln. Durch die. Art und Menge der von ihm verordneten Medikamente nimmt

er damit erheblich auf die. betrieblichen Entscheidungen Einfluss. Er ist verant­

Wortlich und maßgebend dafOr', o~ zwischen der Krankenkasse und. der Apotheke

ein Vertrag Ober den Kauf von Medikamenten zustande kommt. Nach der Recht-



sprechung des Bundesgerichtshofes handelt er insoweit als Vertreter der Kran­

kenkassen und nimmt insoweit deren Vermögensinteressen wahr" (BGH a. a. 0.).

Hat jemand die Befugnis, Ob&r fremdes Vermögen zu verfOgen und macht sich im

Falle einer Verletzung dieser besonderen Vermögensbetreuungspflicht gemäß

§266 StGB strafbar, so handelt er auch als Beauftragter zumindest im Rahmen

dieses Aufgabenfeldes. Zwecks Vermeidung sn von Wiederholungen wird im Übri­

gen auf die diesbezOglichen AusfOhrungen der Stellungnahme der Staatsanwalt­

schaft Braunschweig vom 6. Januar 2010 sowie der Generalstaatsanwaltschaft

vom 25. Januar 201 0 Bezug genommen.

2.

Soweit es um die Fr~ge eines Tatbestands- oder (vermeidbaren) Verbotsirrtums

des AngeschUldigten geht, kann der hinreichende T8tverdacht ebenfalls nicht ver­

neint werden. Auch insoweit wird auf die AusfOhrungen der Staatsanwaltschaft

Braunschweig vom 6. Januar 2010 sowie der Generalstaatsanwaftschaft vom

25. Januar 2010 Bezug genommen.

3.

Allerdings setzt eine Strafbarkeit gemäß §299 Aha. 2 5tGB voraus, dass der Be­

auftragte den Partner durch eine Gegenleistung in unlauterer Weise bevorzugt.

Zwischen der angestrebten Bevorzugung durch den Vorteilsnehmer und dem Vor­

teil muss ein Zusammenhang derart bestehen, dass der Vorteil als Gegenleistung

für die zukOnftige unlautere Bevorzugung gedacht ist. Erforderlich ist daher eine

Unrechtsvereinbarung, die darauf abzielt! dass der Vorteilsgeber beim Bezug von

Waren oder gewerblichen Leistungen im Wettbewerb unlauter bevorzugt wird.

Eine Bevorzugung ist jede anvisierte Besserstellung des Täters oder eines von

ihm begünstigten Dritten! auf die er oder der Dritte keinen Anspruch hat (Heine,

Schönke/Schröder a. a. O. §299 Rn. 15 ff. m. w. N.) Oabei geht es um die Erhal­

tung der Sachgerechtigkeit gemessen an '1'reien'l Wettbewerbsbedingungen;

sachwidrige Entscheidungsfaktoren sind allemal geeignet, dass Allgemeininteres­

se an lauteren Wettbewerbsbedingungen zu beeinträchtigen und Interessen von

Mitbewerbern zu gefährden; unlauter ist daher eine Bevorzugung, die nicht auf

sachlichen Erwägungenj gemessen am Ilfreienll Wettbewerb, beruht, sondern

durch den gesetzlich verlangten Yorteil geleitet ist (Heine In Schönke/Schröder,

a. a. 0..Rn. 19 ff.).
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Im· Ergebnis mU~st~es .damit~i$chendem Angeschuldigten und den Ärzten

Dr..A 10r. MeihelJntecht$\lerejnparungge~n, die geeignet ist, andere

Bewerber im Wettbewerb·zQ··pensOhtei(igen.

AUeine der Vorteil,derdurch die Nähe einer Arztpraxiszueiner Apotheke ent­

steht, stellt fQtsichgenOmmel'l kedneUnrecht$vereinbarung dar. Oie mit der An..

siedlung einer Arztpraxis einhergehenden Vorteile fOrden Apotheker durch erhöh­

ten Umsatz rezeptpflichtiger Medikamente beruhena~f demStandortvorteii und

der Entscheidt.lngder Patienten, ihgeradedieser Apotheke ihr Rezept einzulösen.

Dass .eih Apotheker Interesse daranhat,in Seiner Nähe möglichst viele Arztpra­

xen unterzubringen, erschfießtsich "pn selbst.

Damit kOl1'lm~nin$~Sondere Verstöße gegen die in§ 11 Abs. 1 Arzneimittelge­

$etl verbotenen Handlungen in Betracht, so Wennal$Gegenleislt.lngfür die mo­

natUchenZuschüsse und die·Obernahme·<der Umbauten in den Prax;sräumen die

Arzte ih('f;)rseitf;lentwederauf Patienten einwirken, ihre Rezepte in der Apotheke

des Angeschuldigtenein~Ülösen oder aber g~ielt dafQr zu sorgen, dass die von

einer.Apothe~e zu fertigenden Zytostatika uberwiegend von dem Angeschuldigten

herges.feUtwerden.OemgenUgt das Ergebnis der Ermittlungen, dass ein erhebli­

oher TeilderaÜsgestellten Rezepte in den Gescl1äftsräumendes Angescht.l1digten

eingelöst Wl..lrden,nicht. DiesbezQglich witdaUf die Ausführungen der Kammer

hinsichtlich eines VerstQ~es·geg~n§§ 11. 2.5Arzneimiftelgesetz Bezug genom*

men. Demnach mUssten konkrete Anhaltspunkte dafÜr vorliegen, dass die Ärzte

gezielt. auf ihre Patienten eingeWirkt haben öder einwirken, ihre Rezepte in der

Apotheke des Beschuldigten~inzulösen ..'Z..warbesteht durchaus Anfangsverdacht

dafür, dass zumindest bei denihdividuetl v('>mBeschl.lldigtenanzumlschenden

zytostatika die Ärzte Or.A'Or. Mt gezielt dsfur $orgegetragen haben,

dassObeOi\liegen(.ider Beschuldigte .diese Rezepturenanmixt und Verkauft. Aller­

dings lässt die Anklage offen, wie die Herst~Uungund Beschaffung im Verhältnis

PatientlArzttApothe!<erabgewiCkeltwird, ob also die Ärzte Dr.P '/Dr. M

direkfden Angesohuldigten beauftragen, den Patienten ein Rezept zur Einlösung

in irgendeiner .Apöthef(&Ubetgeben Oder di~ Patienten gezielt veranlassen, ihr

M~qj!<sm&ntil'1detApQtheke (.ies Beschuldigtenanmhcen zu lassen. SolChe kon"

kretenAnhaltspunkte sind bis jetlt nicht ermittelt.

Im Ergebnis war daher die SOfortigeBeschwerde der· Staatsanwaltschaft Brat.ln-



schweig zu verwerfen. Eii1eZurüc~ve'rw~isuhg an die Strafkammer zwecks Erhe­

bung der erforderlichen Ermittlungen oder Ermittlungen durch den Senat selbst
kommen nicht in Betracht. Ge:mäß§ 202 $tPOkann das Gericht, bevor es Ober

die Eröffnung des HaupP/erfahren$entscheidet} :zur Aufkläfung der Sache einzeJ..

fie BeWei$~mebunflen anordnen. Eine VerptIit;htung zur ß,eweiserhebung kommt

ledigllc.h'dann, in Betracht, wenn.e.s sfch um nahelie§iende ergänzende BeweIser­

hebungen handelt (vgl ..Schneider aus KarlsruherKomtnentar zorStPO.6,. Aufl.

2008, § 202 Rn. ,2 ff. m, w. N.).Darnit Wird deutlich, dass Ermittlungen größeren

Umfangs zur KompUm$ntierung eIner Anklageschrift gesetzlich flicht vorg~sehen
sind. Unstatthaft ist damit eine umfangreiche Beweisaufnahmen durch das Ge­

rIcht, da, darin' ein vön Rechts wegenniQhtvorgesehener Vorgriff auf die Haupt·

verhCindlung läge.

Im vorliegenden Fall liegt de(Zeitkein hinreichenderratverdaoht vor, daein.e .&nt...

~prechende Unrechtsve.reinbarungzwischen etar Arztp,ra~is Or. A ·IOr•.M

und. dem Angeschuldigten nichtalJ..sreichendermittelt worden ist. Damit sind nicht

eiozeJneBeweiserhebungen vorzunehmen,sondfi!tn ein relevanter Tatbestands ••

komplex Ist durch umfangreiche Ennittfurlgen uhd Vetnehmungenaufzukfäten.

O~il<t:i*nent$obefaung.beruhtaUf~it!et~o~~priolit:lrtdeJ')Anwendu~9 des §4e't
Abs.'l StfOO.

Ausgefertigt
.8raÜnschweig, 25.02.201

Braut.


